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A. Haftpflichtversicherung 

Für den Versicherungsvertrag gelten neben den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 
und den Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung (BBVerm) 
die nachfolgenden unter Teil A aufgeführten Bedingungen. 

I. Versichertes Risiko 

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus  

a. öffentlichen Veranstaltungen mit Ausschank/Bewirtung in eigener Regie einschließlich der gesetzlichen Haftpflicht 

- als Bauherr eines Zeltbaus, 

- aus der Durchführung eines Festumzuges. 

b. Konzertreisen und Freizeiten mit mehr als dreitägiger Dauer. 

c. Altmaterialsammlungen 

einschließlich der mit den Veranstaltungen, Konzertreisen, Freizeiten und Altmaterialsammlungen in unmittelbarem Zusam-
menhang stehenden Vor- und Nacharbeiten; 

II. Mitversicherte Personen 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

1. der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers aus der Leitung oder Beaufsichtigung der versicherten Veranstaltung; 

2. der an der Veranstaltung (auch ehrenamtlich) aktiv mitwirkenden Teilnehmer in dieser Eigenschaft, soweit es sich nicht um 
selbständige Unternehmen bzw. deren Beschäftigte sowie freiberufliche Akteure (z. B. Artisten, Künstler, Musiker, Sänger etc.) 
handelt; 

3. der an Fahrten bzw. Zeltlagern teilnehmenden Aufsichtspersonen und Teilnehmern. 
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Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB – Haftpflichtansprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinan-
der wegen Personenschäden. 

Für Ziffern II. 2. und II. 3. gilt: 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Diens-
tes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

4. Mitversicherung deliktsunfähiger Kinder 

Der Versicherer leistet bei Haftpflichtansprüchen gegen mitversicherte minderjährige Kinder auch dann Schadenersatz, wenn 
eine Haftung des Kindes wegen fehlender Deliktsfähigkeit an sich nicht gegeben ist. Die Höchstersatzleistung beträgt je Versi-
cherungsfall 3.000 EUR, begrenzt auf 6.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

Dies gilt nicht, wenn 

- der Geschädigte selbst aufsichtspflichtig war, oder 

- von einem Aufsichtspflichtigen Schadenersatz erlangen kann, oder 

- eine Leistungspflicht aus einem anderen Versicherungsvertrag (z. B. Sachversicherung) besteht. 

Hiervon ausgenommen sind jedoch Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern bzw. privaten Versicherern oder Arbeit-
gebern aus übergegangenem Recht. Der geschädigte Dritte kann hieraus keine Rechte herleiten. 

III. Mitversicherte Risiken 

1. Nebenrisiken 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

1.1 des Versicherungsnehmers als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nutznießer von Grundstücken - nicht jedoch 
von Luftlandeplätzen -, Gebäuden oder Räumlichkeiten, die ausschließlich den Veranstaltungszwecken dienen. 

Versichert sind Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaf-
ten obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen oder Schneeräumen auf Gehwegen, Bürgerstei-
gen und Fahrbahnen) – auch soweit sie der Versicherungsnehmer im gesetzlichen Umfang vertraglich übernommen hat. 

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten 
Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Diens-
tes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden; 

1.2 aus Reklameeinrichtungen, z. B. Ausstellungsvitrinen, Transparenten, Reklametafeln, Leuchtröhren, auch auf fremden Grund-
stücken; 

1.3 des Versicherungsnehmers aus dem Besitz, Halten und Gebrauch von eigenen und fremden nicht selbstfahrenden Maschinen, 
z. B. Baumaschinen, Arbeitsmaschinen, Turmdrehkränen, Kränen und Winden sowie sonstigen Be- und Entladevorrichtungen. 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Überlassung dieser Maschinen an betriebsfrem-
de Personen. Ausgeschlossen bleibt die persönliche Haftpflicht derjenigen Personen, denen die Maschinen überlassen worden 
sind; 
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1.4 als Tierhüter. 

2. Vertraglich übernommene Haftpflicht 

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.3 AHB - die vom Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasing-
nehmer durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des jeweiligen Vertragspartners (Vermie-
ter, Verleiher, Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft. 

3. Tätigkeitsschäden 

3.1 Für Tätigkeitsschäden beim Be- und Entladen von Land- und Wasserfahrzeugen sowie Containern gilt ausschließlich Ziffer III. 4. 

3.2 Für Tätigkeitsschäden an unter- und / oder oberirdischen Leitungen gilt ausschließlich Ziffer III. 5. 

3.3 Für alle sonstigen Tätigkeitsschäden gilt: 

3.3.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn die Schäden 

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind; bei unbe-
weglichen Sachen gilt diese Regelung nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit be-
troffen waren; 

- dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder berufli-
chen Tätigkeit (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt diese 
Regelung nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren; 

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder – 
sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden 
haben. 

3.3.2 Auf die Bestimmungen in Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) wird hingewiesen. 

Die Ausschlussbestimmungen der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen 
Leistungen) bleiben bestehen. 

3.3.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen der Beschädigung von Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Reparatur, 
Lohnbe- oder -verarbeitung oder zu sonstigen Zwecken befinden, befunden haben oder von ihm übernommen wurden. 

3.3.4 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden je Versicherungsfall 15.000 EUR, be-
grenzt auf 30.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

3.3.5 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 2.500 EUR selbst zu tragen. 

4. Be- und Entladeschäden 

4.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschädigung von Land- oder Was-
serfahrzeugen, Containern durch / oder beim Be- und Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf 
Land- und Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens. Dies gilt nicht, wenn die Container 
selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträge) sind. 

4.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern. 

4.3 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 2.500 EUR selbst zu tragen. 

5. Leitungsschäden 

5.1 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre 
und andere Leitungen) sowie Frei- und Oberleitungen. 
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5.2 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Tätigkeitsschäden an solchen Leitungen 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

5.3 Auf die Bestimmungen in Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) wird hingewiesen. 

Die Ausschlussbestimmungen der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen 
Leistungen) bleiben bestehen. 

5.4 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 2.500 EUR selbst zu tragen. 

6. Auslandsschäden (Versicherungsfälle oder Ansprüche im Ausland) 

6.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland 
vorkommender Versicherungsfälle. 

6.2 Ausgeschlossen bleibt die Haftpflicht für im Ausland gelegene Grundstücke, Gebäude oder Räumlichkeiten. 

6.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im 
Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. 

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des 
Sozialgesetzbuches VII unterliegen (Ziffer 7.9 AHB). 

6.4 Für Versicherungsfälle im Ausland (Ziffern III. 6.1 bis III. 6.3) und für Ansprüche aus inländischen Versicherungsfällen, die 
im Ausland geltend gemacht werden, gilt: 

6.4.1 Ausgeschlossen sind Ansprüche  

- auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages; 

- nach den Artikeln 1792 ff., 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des 
französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

6.4.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die Versicherungs-
summe angerechnet. 

Kosten sind: 

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei 
oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst 
entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

6.4.3 Bei Versicherungsfällen in USA / US-Territorien und Kanada oder in den USA / US-Territorien und Kanada geltend gemachten 
Ansprüchen gilt: 

Von jedem Personenschaden hat der Versicherungsnehmer je geschädigte Person 10.000 EUR selbst zu tragen. Kosten gelten 
als Schadensersatzleistungen. 

6.4.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag 
bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

7. Strahlenschäden 

7.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.12 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, 
die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von 
radioaktiven Stoffen oder Röntgeneinrichtungen), soweit der Umgang oder die Tätigkeit keiner Deckungsvorsorgepflicht unter-
liegt. 
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7.2 Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstige Leistungen im Zusammenhang mit energie-
reichen ionisierenden Strahlen verwendet, ohne dass dies für den Versicherungsnehmer ersichtlich war, wird sich der Versiche-
rer nicht auf Ziffer 7.12 AHB berufen. 

Dies gilt nicht für Schäden 

- die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von einer solchen Anlage ausgehen; 

- die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der damit zusammenhängenden Lagerung bedingt sind. 

7.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

- wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbguts (Genom), die ab der zweiten Generation eintreten; 

- wegen Personenschäden solcher Personen, die - gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag - aus beruflichem oder wissen-
schaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei die von energiereichen ioni-
sierenden Strahlen ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen haben,  

- gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten wegen Schäden durch bewusstes Abweichen von dem Strahlen-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Verfügungen oder Anordnungen. 

8. Abwasserschäden 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.14.1 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschäden durch Abwässer und al-
le sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch Verschmutzung und Verstopfung. 

9. Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen 

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffern 7.15.4 und 7.16 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im 
Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, soweit es 
sich um die Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten handelt. 

Die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung (BBVerm) finden 
insoweit keine Anwendung.  

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 7.4 AHB - gesetzliche Haftpflichtansprüche von Versicherten untereinander. 

10. Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch dann, wenn sich der 
Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst richtet. 

Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gelten unbeschadet der sonstigen Vertragsbedingungen (insbeson-
dere der Versicherungssummen) folgende Bestimmungen: 

10.1 Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung des Versicherungs-
nehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft entspricht. Dabei ist unerheblich, welcher Partnerfirma die schadenverursa-
chenden Personen oder Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) angehören. 

10.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in die Ar-
beits- oder Liefergemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeitsgemeinschaft beschafften Sachen und allen sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden, gleichgültig, von wem die Schäden verursacht wurden. 

10.3 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander sowie Ansprüche 
der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt. 

10.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der vereinbarten Versicherungssummen über Ziffer II. 9.1 hinaus für 
den Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt 
worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrages kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem 
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Versicherungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforderlichen 
Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt. 

10.5 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffern III. 9.1 bis III. 9.3 besteht auch für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst. 

11. Abbruch- und Einreißarbeiten sowie Sprengungen 

11.1 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten an Bauwerken sowie Sprengungen. 

11.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die 
entstehen 

11.2.1 bei Abbruch- und Einreißarbeiten: 

in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht; 

11.2.2 bei Sprengungen: 

an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m. 

11.3 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mindestens 100 EUR, höchstens 2.500 EUR selbst zu tragen. 

IV. Kraftfahrzeuge – siehe jedoch Ziffer V.1.7.3 – 

1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kfz oder Kfz-Anhängers verursachen. 

2. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte) kein Versicherungs-
schutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

3. Eine Tätigkeit der in Ziffer IV. 1. genannten Personen an einem Kfz oder Kfz-Anhänger ist kein Gebrauch im Sinne dieser Be-
stimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb 
gesetzt wird. 

4. Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Halten, Besitz und Gebrauch von eigenen und 
fremden 

4.1 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden nicht versicherungspflichtigen Kfz und Anhängern ohne Rücksicht 
auf eine Höchstgeschwindigkeit. 

Hinweis: 

Bei Betriebsgrundstücken bzw. Betriebsgrundstücksteilen, die Besuchern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es 
sich um sog. beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Auch wenn ein Kfz dort nur gelegentlich eingesetzt wird, besteht grund-
sätzlich Versicherungspflicht. Dies gilt insbesondere für selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler mit einer Höchstge-
schwindigkeit von mehr als 20 km/h. Diese unterliegen nach § 3 Abs. 2 Ziffer 1a Fahrzeug-Zulassungsverordnung zwar nicht der 
Zulassungspflicht, die Versicherungspflicht bleibt aber bestehen, mit der Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicher-
ung nach Maßgabe der „Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB)" abgeschlossen werden muss; 

4.2 nicht versicherungspflichtigen Kfz mit nicht mehr als 6 km/h. 

Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h sind nicht versiche-
rungspflichtig, unabhängig davon, ob sie gelegentlich oder regelmäßig auf beschränkt öffentlichen oder öffentlichen Verkehrs-
flächen eingesetzt werden; 

4.3 nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Staplern mit nicht mehr als 20 km/h. 

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbun-
denen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern, bestimmt und geeignet sind 
und die zu einer vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören.  
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Stapler sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart für das Aufnehmen, Heben, Bewegen und Positionieren von Lasten bestimmt 
und geeignet sind. 

Hinweis: 

Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler beim Verkehr auf öffentlichen Straßen 
amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre durch ihre Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Sie sind dann 
ausschließlich durch eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zu versichern; 

4.4 nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeuganhängern, soweit sie nicht mit einem Kfz verbunden sind oder sich während des 
Gebrauchs von diesem lösen und sich noch in Bewegung befinden. 

5. Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen 
und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen und Plätzen nur mit der vorgeschriebenen Fahrerlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, 
der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit gilt Ziffer 26. AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 

6. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Überlassung dieser Kraftfahrzeuge an betriebs-
fremde Personen. Ausgeschlossen bleibt die persönliche Haftpflicht derjenigen Personen, denen die Kraftfahrzeuge überlassen 
worden sind. 

V. Nicht versicherte Risiken / Ausschlüsse / Wasserfahrzeuge / Luft- und Raumfahrzeuge 

1. Nicht versicherte Risiken 

Nicht versichert  

1.1 ist die Haftpflicht wegen Schäden aus Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen (z. B. De-
ckungsvorsorge im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes – AMG); 

1.2 ist die Haftpflicht aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwe-
cken;  

1.3 ist die Haftpflicht aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen sowie aus der selbständigen 
und nichtselbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb; 

1.4 ist die Haftpflicht wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die Beschädigung von Grundstü-
cken, deren Bestandteilen und Zubehör; 

1.5 ist die Haftpflicht wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und 
Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen; 

1.6 ist die Haftpflicht aus der Beschädigung oder Vernichtung von Kommissionsware; 

1.7 ist die Haftpflicht aus Aktivitäten, die über den Umfang des Versicherungsschutzes gemäß Ziffer I. hinausgehen, insbesondere 

1.7.1 ist die Haftpflicht aus Großveranstaltungen wie z.B.: Landes-, Bundesmusikfeste u.ä. 

1.7.2 ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Halters von Tieren, die bei der Veranstaltung eingesetzt werden; 

1.7.3 ist die Haftpflicht aus dem Einsatz von versicherungspflichtigen und nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen im Rahmen 
der versicherten Veranstaltung; 

1.7.4 ist das Abhandenkommen fremder Schlüssel; 
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1.7.5 sind Mietsachschäden an Gebäuden und/oder Räumen sowie an Zeltbauten, die anlässlich der Veranstaltungen gemietet, ge-
pachtet oder zur Nutzung überlassen wurden; 

1.7.6 sind Schäden an den eingesetzten Kraftfahrzeugen; 

1.7.7 ist die Bauleitung beim Zelt- und/oder Tribünenbau; 

1.7.8 ist der Betrieb von Hüpfburgen; 

1.7.9 ist der Betrieb von Kinderkarussellen; 

1.7.10 ist das Abbrennen von Feuerwerken; 

1.7.11 ist das Abbrennen von Sonnwend-, Martins- und Osterfeuern; 

1.7.12 ist  der Auf- und Abbau sowie Standzeit von Mai und Weihnachtsbäumen; 

1.7.13 sind Schaustellungen aller Art, Böllerschiessen. 

1.8 ist die Haftpflicht als Tierhalter; 

1.9 ist die Haftpflicht aus der Unterhaltung von Eisbahnen (Natur- und Kunsteis), Eisstock- und Curlingbahnen, Rollschuh- und 
Skatebahnen, Rodelbahnen; 

1.10 ist die Haftpflicht aus der Ausübung einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit von Vereinsmitgliedern, auch wenn diese im 
Auftrag oder Interesse des Vereins erfolgt; 

2. Ausschlüsse 

Ausgeschlossen sind Ansprüche 

2.1 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schä-
den durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben; 

2.2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages; 

2.3 nach den Artikeln 1792 ff., 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des fran-
zösischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder; 

2.4 gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von 
Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichtete behördliche Anordnungen oder Verfügungen beim Um-
gang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen abweichen; 

2.5 gegen den Versicherungsnehmer aus § 110 Abs. 1a SGB VII (Regress der Sozialversicherungsträger bei Schwarzarbeit). 

3. Wasserfahrzeuge 

3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer 
eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

3.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte) kein Versicherungs-
schutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

3.3 Eine Tätigkeit der in Ziffer V. 3.1 genannten Personen an einem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, 
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 
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4. Luft- / Raumfahrzeuge 

4.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter o-
der Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

4.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte) kein Versicherungs-
schutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

4.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raum-
fahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahr-
zeuge bestimmt waren; 

b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
deren Teilen, 

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge. 

VI. Umwelt-Basisversicherung 

1. Allgemeine Bestimmungen 

1.1 Gegenstand der Versicherung 

Versichert ist  

1.1.1 die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Um-
welteinwirkung nach Maßgabe von Ziffer VI. 2.; 

1.1.2 die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung 
von Umweltschäden nach Maßgabe von Ziffer VI. 3. 

Sofern in den AHB, den für die Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung vereinbarten Besonderen Versicherungsbedingungen 
oder nachfolgend von (Haftpflicht-)Ansprüchen die Rede ist, bezieht sich dies im Rahmen der Umweltschadens-
Basisversicherung gemäß Ziffer VI. 3. auch auf Pflichten aus dem Umweltschadensgesetz. 

1.2 Risikobegrenzung 

Nicht versichert sind Pflichten und Ansprüche wegen Umwelteinwirkungen bzw. Umweltschäden aus 

1.2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, 
abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);  

1.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UHG);  

1.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzei-
gepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen);  

1.2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken 
auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch 
den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko);  

1.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UHG. 

1.3 Erweiterungen des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz nach Ziffern VI. 2. und VI. 3. erstreckt sich – teilweise abweichend von Ziffer VI. 1.2 - auch auf folgende 
Risiken und Tätigkeiten: 
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1.3.1 Umweltschaden-Regressrisiko 

Der Versicherungsschutz nach Ziffern VI. 2.1.1 und VI. 3.1.1 erstreckt sich auch auf die Planung, Herstellung, Lieferung, Monta-
ge, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffern VI. 1.2.1 bis VI. 1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich für 
derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlage ist. 

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14 AHB findet insoweit keine Anwendung. 

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles werden unter den in Ziffer VI. 2.4 und Ziffer VI. 3.7 genannten Voraussetzun-
gen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer beste-
hen könnten; 

1.3.2 - falls besonders vereinbart - Tankanlagen 

Der Versicherungsschutz nach Ziffern VI. 2.1.1 und VI. 3.1.1 erstreckt sich – abweichend von Ziffer VI. 1.2.1 – auch auf Anlagen 
zur Lagerung von Heizöl zum Eigenverbrauch. Versicherungsschutz besteht nur für die im Versicherungsschein deklarierten An-
lagen. 

1.3.3 Kleingebinde 

Der Versicherungsschutz nach Ziffern VI. 2.1.1 und VI. 3.1 erstreckt sich - abweichend von Ziffer VI. 1.2.1 - auch auf umweltge-
fährliche Stoffe (z. B. Altöl) in bauartzugelassenen Behältnissen bis 250 l bzw. kg Fassungsvermögen (Kleingebinde), soweit das 
Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde 2.000 l bzw. kg nicht übersteigt. 

Ausgeschlossen bleiben halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW). 

Hinweis zu den gesetzlichen Anforderungen an die Lagerung von Kleingebinden: 

Kleingebinde müssen auf gesichertem Untergrund (Beton, Fliesen usw. ohne Abläufe, Gullys o. ä.) lagern. Bei einer Gesamt-
menge von 300 Litern oder mehr darf die Lagerung nur über einer Auffangwanne erfolgen. Ab- und Umfüllvorgänge sollten nur 
im gesicherten Bereich vorgenommen werden. Entstehende Verkleckerungen sind unverzüglich zu beseitigen. 

1.3.4 Fett- und Stärkeabscheider 

Der Versicherungsschutz nach Ziffern VI. 2.1.1 und VI. 3.1.1 erstreckt sich - abweichend von Ziffer VI. 1.2.4 - auch auf Fett- und 
Stärkeabscheider nach DIN. 

1.3.5 Betriebsmittel in Kfz / Maschinen 

Der Versicherungsschutz nach Ziffern VI. 2.1.1 und VI. 3.1.1 erstreckt sich  - abweichend von Ziffer VI. 1.2.1 – auch auf Betriebs-
mittel in Maschinen, maschinellen Einrichtungen und Kfz, sofern diese im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung (vgl. Zif-
fern III. und IV.) versichert sind. 

1.3.6 Abfallcontainer für eigene Zwecke 

Der Versicherungsschutz nach Ziffern VI. 2.1.1 und VI. 3.1.1 erstreckt sich - abweichend von Ziffer VI. 1.2.1 – auch auf die Lage-
rung von unkontaminierten Abfällen in bauartzugelassenen und gesicherten Behältnissen / Containern, soweit diese im Zu-
sammenhang mit dem versicherten Betrieb angefallen sind und die Anlage nicht nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen der Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegt. 

Ausgeschlossen bleiben insbesondere halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW), ölbehaftete Abfälle sowie sonstige gefährliche 
Abfälle. 

1.3.7 Gastanks 

Der Versicherungsschutz nach Ziffern VI. 2.1.1und VI. 3.1.1 erstreckt sich auch auf die Lagerung von Flüssiggasen in bauartzu-
gelassenen Behältnissen mit einem Einzelfassungsvermögen von unter 3 t. 

1.3.8 Wird eine der Mengenschwellen der Ziffern VI. 1.3.3 und VI. 1.3.7 überschritten, erlischt – abweichend von Ziffer 3.1 AHB – die 
Mitversicherung des innerhalb der betreffenden Ziffer versicherten Risikos vollständig. Der Versicherungsschutz bedarf inso-
weit besonderer Vereinbarung. 
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1.4 Versicherungssummen / Maximierung / Serienschadenklausel / Selbstbehalt 

1.4.1 Versicherungssummen / Maximierung 

1.4.1.1 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die zur Betriebs- / Berufs-Haftpflichtversicherung vertraglich vereinbarten 
Versicherungssummen die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Für Schäden nach Ziffer VI. 3. besteht Versicherungs-
schutz im Rahmen der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme für Sachschäden.  

Die Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. 

1.4.1.2 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls gemäß Ziffer VI. 2.4 und Ziffer VI. 3.7 werden im Rahmen der vereinbarten 
Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem Gesamtbetrag von 500.000 EUR je Störung des Betrie-
bes oder behördlicher Anordnung, pro Versicherungsjahr jedoch nur bis 1.000.000 EUR, ersetzt. 

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf 
die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendun-
gen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle 
tatsächlich gemindert hat. 

1.4.1.3 Beruht ein Schaden gemäß Umwelt-Basisversicherung auf derselben Ursache wie ein Schadenereignis im Sinne der Ziffer 1.1 
Abs. 2 AHB und steht er mit diesem in einem engen zeitlichen Zusammenhang, so gelten diese Versicherungsfälle als ein Versi-
cherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.  

1.4.2 Serienschaden 

1.4.2.1 Für Ziffer VI. 2. - Schäden durch Umwelteinwirkungen - gilt: 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle  

- durch dieselbe Umwelteinwirkung 

- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Umwelteinwir-
kungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, 

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungs-
fälle als eingetreten gilt.  

Ziffer 6.3 AHB findet keine Anwendung. 

1.4.2.2 Für Ziffer VI. 3. - Pflichten gemäß Umweltschadensgesetz - gilt: 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle  

- durch dieselbe Ursache, 

- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Sanierungsanfor-
derungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, 

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungs-
fälle als eingetreten gilt. 

Ziffer 6.3 AHB findet keine Anwendung. 

1.4.3 Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls gemäß Ziffer VI. 2.4 und Ziffer VI. 3.7 
und von den versicherten Kosten gemäß Ziffer VI. 3.5 10 %, mindestens 1.000 EUR, höchstens 5.000 EUR selbst zu tragen. Der 
Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruch-
nahme verpflichtet. 
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1.5 Nachhaftung 

1.5.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch 
Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Versicherungsfälle 
weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 

- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an 
gerechnet. 

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des 
Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet. 

1.5.2 Die Regelung gemäß Ziffer VI. 1.5.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses 
ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzu-
stellen ist. 

1.6 Nicht versicherte Tatbestände  
(siehe auch Ziffern VI. 2.1.2 und VI. 3.1.5) 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt: 

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen  

1.6.1 Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens; 

1.6.2 Schäden oder Umwelteinwirkungen, die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind; 

1.6.3 Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke 
erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen oder bereits kontaminiert 
waren; 

1.6.4 Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen entstehen. 

Ausschließlich für Schäden durch Umwelteinwirkung gemäß Ziffer VI. 2. gilt: 

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der 
schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schäden 
nicht erkennen musste; 

1.6.5 Schäden durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, 
Restgärstoffen aus Biogasanlagen, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe 
durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch 
Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungs-
nehmers stehen; 

1.6.6 Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen; 

1.6.7 Schäden, soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) 
richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen;  

1.6.8 Schäden, soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) 
richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem 
Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektio-
nen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen;  

1.6.9 Schäden durch Bergbaubetrieb im Sinne des BBergG; 

1.6.10 Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt werden 
können. 
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2. Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (UHV-Basis) 

2.1 Gegenstand der Versicherung 

2.1.1 Versichert ist - abweichend von Ziffer 7.10 b) AHB - im Rahmen und Umfang dieses Vertrages, soweit nachstehend nichts ande-
res bestimmt ist, die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sach-
schäden durch Umwelteinwirkung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegan-
gen ist, die unter Ziffer VI. 1.2 fallen.  

Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 AHB Vermögensschäden aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am einge-
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sach-
schäden behandelt. 

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zu-
sammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese einge-
bracht oder eingeleitet zu sein. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe 
in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

2.1.2 Ergänzend zu Ziffer VI. 1.6 – Nicht versicherte Tatbestände – gilt: 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen 

2.1.2.1 Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe ver-
schüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer 
gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen; 

2.1.2.2 genetischer Schäden. 

2.2 Umfang der Versicherung / Versicherte Risiken 

Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein aufgeführten Risiken und Tätigkeiten.  

2.3 Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Verlet-
zung oder Gesundheitsschädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) oder eines 
gemäß Ziffer VI. 2.1.1 Absatz 2 mitversicherten Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den 
Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt 
es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung von 
Haftpflichtansprüchen erkennbar war. 

2.4 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 

2.4.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist, 

- nach einer Störung des Betriebes 

oder 

- aufgrund behördlicher Anordnung 

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintre-
tenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer VI. 2.1.1 Absatz 2 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung der Stö-
rung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der 
frühere Zeitpunkt ist. 

2.4.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne von Ziffer VI. 2.4.1 werden unter den dort genannten Vorausset-
zungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Er-
satzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden. 
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2.4.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

2.4.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzu-
zeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv ge-
eignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers fristge-
mäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen  

oder 

2.4.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 

2.4.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer VI. 2.4.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen 
des für Aufwendungen gemäß Ziffer VI. 1.4.1.2 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten 
Aufwendungen ersetzt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer VI. 2.4.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Auf-
wendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

2.4.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von Ziffer VI. 2.4.1 de-
cken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken 
oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigen-
tum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen. 

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Perso-
nen-, Sach- oder gemäß Ziffer VI. 2.1.1 Absatz 2 mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke 
oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. 
Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

2.5 Versicherungsfälle im Ausland   

2.5.1 Für Versicherungsfälle im Ausland gelten die vereinbarten Bestimmungen zur Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung. 

2.5.2 Für Versicherungsfälle 

- aus der Lieferung von Anlagen gemäß Ziffern VI. 1.2.1 bis VI. 1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt 
sind, 

- aus Tätigkeiten im Ausland, 

besteht Versicherungsschutz nur für solche Personen- und Sachschäden, die Folge einer plötzlichen und unfallartigen Störung 
des bestimmungsgemäßen Betriebes sind. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls gemäß Ziffer VI. 2.4 werden nicht 
ersetzt. 

3. Umweltschadens-Basisversicherung (USV-Basis) 

3.1 Gegenstand der Versicherung 

3.1.1 Versichert ist - abweichend von den Ziffern 1.1 und 7.10 a) AHB - im Rahmen und Umfang dieses Vertrages, soweit nachstehend 
nichts anderes bestimmt ist, die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umwelt-
schadensgesetz zur Sanierung von Umweltschäden. Umweltschaden ist eine 

- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 

- Schädigung der Gewässer, 
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- Schädigung des Bodens. 

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf 
Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen / Pflichten der oben genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch 
genommen wird. 

Ausgenommen vom Versicherungsschutz gemäß Ziffer VI. 3. bleiben jedoch solche gegen den Versicherungsnehmer gerichte-
ten Ansprüche, die auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden können. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche 
kann ausschließlich über die Betriebs- / Berufs-Haftpflichtversicherung oder die Umwelthaftpflicht-Versicherung geltend ge-
macht werden. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich – ergänzend zu Ziffer VI. 1.3 - auch auf folgende Risiken und Tätigkeiten: 

3.1.1.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter Ziffer VI. 1.2.1 bis 
VI. 1.2.5 fallen, 

3.1.1.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Ziffer VI. 1.3.1 umfasst sind, nach Inverkehrbringen, 

3.1.2 Im Rahmen und Umfang dieses Vertrages besteht auch Versicherungsschutz für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschä-
den gemäß Umweltschadensgesetz 

- an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken einschließlich Gewässern befinden, die im 
Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder 
waren; 

- an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmer steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen 
ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen. 

Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für Schäden an diesem Boden besteht Versicherungsschutz nur nach 

besonderer Vereinbarung (siehe Ziffer VI. 3.1.3); 

- an Gewässern, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder 
geliehen sind oder waren; 

- am Grundwasser. 

Falls besonders vereinbart, gilt 

3.1.3 Abweichend von Ziffer VI. 3.1.5.6 und über den Umfang von Ziffer VI. 3.1.2 hinaus besteht Versicherungsschutz für weiterge-
hende Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des Bodens wegen schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesboden-
schutzgesetz, wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens und 
Verursacher des Schadens ist, auch soweit von diesem Boden keine Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen. 

3.1.3.1 Der Versicherungsschutz setzt eine Betriebsstörung gemäß Ziffer VI. 3.3 im Betrieb des Versicherungsnehmers voraus. 

Nicht versichert sind Kosten, soweit die Schädigung des Bodens des Versicherungsnehmers Folge einer Betriebsstörung bei ei-
nem Dritten ist. 

3.1.3.2 Versichert sind die Kosten jedoch nur dann, sofern sie der Versicherungsnehmer nach einer Betriebsstörung 

- aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder 

- diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet wurden. 

3.1.3.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß Ziffer VI. 3.1.3 versicherten Kosten 10 %, mindes-
tens 2.000 EUR, höchstens 10.000 EUR selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen 
Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet. 
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3.1.4 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung für Schäden gemäß Ziffern VI. 3.1.2 und VI. 3.1.3 beträgt im 
Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 250.000 EUR. 

3.1.5 Ergänzend zu Ziffer VI. 1.6 - Nicht versicherte Tatbestände - gilt: 

Nicht versichert sind  

3.1.5.1 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese 
Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein 
Gewässer oder in die Luft gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen; 

3.1.5.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne 
die dafür erforderliche behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an einem Ort, der 
nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist; 

3.1.5.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen 
oder veräußerten Tiere entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat; 

3.1.5.4 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf Grundstücken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers 
stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren, eingetretenen Brandes, Blitzschla-
ges, einer Explosion, eines Anpralls oder Absturzes eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst auch die 
Untersuchung oder den Austausch von Erdreich, ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung oder 
Vernichtung von Erdreich. 

Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich über eine entsprechende Sach-/Feuerversicherung vereinbart 
werden; 

3.1.5.5 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden auf Grundstücken (einschließlich Gewässern), die im Eigentum des Versicherungs-
nehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder waren, sofern sie von unterirdischen 
Abwasseranlagen / -leitungen ausgehen; 

3.1.5.6 Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des Bodens wegen schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesbodenschutzge-
setz, wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Entleiher des Bodens und Verursacher 
des Schadens ist. Hierfür besteht Versicherungsschutz nur nach besonderer Vereinbarung (siehe Ziffer VI. 3.1.3), 

3.1.5.7 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz 
beanspruchen kann. 

3.2 Umfang der Versicherung / Versicherte Risiken 

Die Versicherung erstreckt sich auf die im Versicherungsschein aufgeführten Risiken und Tätigkeiten (= versichertes Risiko). 

Versicherungsschutz besteht auch für Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 
Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) handelt und diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. 
Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21. AHB kündigen. 

3.3 Betriebsstörung 

3.3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, 
während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versi-
cherungsnehmers oder des Dritten sind (Betriebsstörung).  

3.3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen von Ziffer VI. 3.1.1.2 Versicherungsschutz für Umweltschäden 
durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen von Ziffer VI. 3.1.1.1 für Umweltschäden durch Lage-
rung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter im Sinne von Ziffer VI. 3.1.1.2. Versicherungsschutz 
besteht in den Fällen der Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- 
oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im 
Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden 
können (Entwicklungsrisiko). 



Seite 18 von 22 
Risikobeschreibungen, Besondere Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflicht- und Unfallversicherung von Veranstaltungen im 
Rahmenvertrag der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. (RBE BDMV-Veranstaltungen), Ausgabe Januar 2012 
23-012-0112 

 

 

3.4 Leistungen der Versicherung  

3.4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme 
und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber 
der Behörde oder einem sonstigen Dritten.  

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung- und Kostentragung verpflichtet ist und der Versiche-
rer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Ver-
gleich bestanden hätte. 

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer 
festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

3.4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme 
durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers 
abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentra-
gungsverpflichtungen gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmäch-
tigt. Er führt das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers. 

3.4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Umweltdeliktes, der/das eine unter den Versicherungsschutz fal-
lende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder 
die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

3.4.4 Ziffer 5. AHB findet keine Anwendung. 

3.5 Versicherte Kosten  

Versichert sind im Rahmen des in Ziffer VI. 3.4.1 geregelten Leistungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger 
Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten  

3.5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen oder Gewässern: 

3.5.1.1 Kosten für die „primäre Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder 
beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand zurückversetzen; 

3.5.1.2 Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder 
Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wieder-
herstellung der geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt;  

3.5.1.3 Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d.h. für die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen 
und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sa-
nierung ihre Wirkung vollständig entfaltet hat. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzuführen sind, dass 
die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre Funktionen für andere na-
türliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen der primären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung 
noch nicht entfaltet haben.  

Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchster-
satzleistungen bis zu einem Gesamtbetrag von 500.000 EUR ersetzt; 

3.5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: 

Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrol-
liert, eingedämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der 
Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung 
der menschlichen Gesundheit mehr darstellen. 

3.5.3 Die Ziffern 6.5 und 6.6 der AHB finden keine Anwendung. 
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3.6 Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltschadens durch den 
Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall muss während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Um-
fang des Schadens oder eine Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar war.  

3.7 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls  

3.7.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist, 

- für die Versicherung nach Ziffer VI. 3.1.1.1 nach einer Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer oder Dritten - in Fällen 
von Ziffer VI. 3.3.2 auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung;  

- für die Versicherung nach Ziffer VI. 3.1.1.2 nach einer Betriebsstörung bei Dritten – in Fällen von Ziffer VI. 3.3.2 auch nach 
behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung; 

- für die Versicherung nach Ziffer VI. 1.3.1 nach einer Betriebsstörung bei Dritten; 

- für die Versicherung nach Ziffer VI. 1.3.2 bis VI. 1.3.8 nach einer Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer 

Aufwendungen des Versicherungsnehmers oder – soweit versichert – des Dritten für Maßnahmen zur Abwendung oder Minde-
rung eines sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens.  

Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wo-
bei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist. 

3.7.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen Anordnungen im Sinne von Ziffer VI. 3.7.1 werden unter den 
dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungs-
nehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden. 

3.7.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,  

3.7.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzu-
zeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv ge-
eignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versicherers fristge-
mäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen  

oder 

3.7.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 

3.7.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer VI. 3.7.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen 
des für Aufwendungen gemäß Ziffer VI. 1.4.1.2 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten 
Aufwendungen ersetzt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer VI. 3.7.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  

Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Auf-
wendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

3.7.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen - auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von Ziffer VI. 3.7.1 decken 
- zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen 
(auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz 
des Versicherungsnehmers standen, auch für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.  
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Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten 
Umweltschadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers beein-
trächtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.  

3.8 Versicherungsfälle im Ausland 

3.8.1 Für Versicherungsfälle im Ausland gelten die vereinbarten Bestimmungen zur Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung.  

3.8.2 Versichert sind - abweichend von Ziffer VI. 3.8.1 - im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintreten-
de Versicherungsfälle,  

- die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine Tätigkeit im Inland im Sinne von Ziffern VI. 1.3 und VI. 3.1.1.1 
bis VI. 3.1.1.2 zurückzuführen sind; 

- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen gemäß Ziffer VI. 3.1.1.1; 

- die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer VI. 1.3.1 oder Erzeugnisse im 
Sinne von Ziffer VI. 3.1.1.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse für das Ausland bestimmt wa-
ren; 

- die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer VI. 1.3.1 zurück-
zuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen; 

- die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß Ziffer VI. 3.1.1.1 zu-
rückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen. 

- Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer VI. 1.3 und VI. 3.1.1 auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß 
nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. 
EU-Richtlinie nicht überschreiten.  

3.9 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen 

3.9.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch 
wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben wurden. 

3.9.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt  es ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über 

- seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die zuständige Behörde, 

- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens gegenüber dem Versicherungs-
nehmer, 

- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder 
Sanierung eines Umweltschadens, 

- den Erlass eines Mahnbescheids, 

- eine gerichtliche Streitverkündung, 

- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens. 

3.9.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des 
Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und 
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Um-
stände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

3.9.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen. 

3.9.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden muss der Versicherungsnehmer 
fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.  
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3.9.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer ei-
nen Rechtsanwalt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie 
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

3.9.7 Ziffer 25. AHB findet keine Anwendung. 
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B. Unfallversicherung 

Für den Versicherungsvertrag gelten neben den Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2008) der Bundesvereini-
gung Deutscher Musikverbände e.V., den Zusatzbedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung und den Besondere Bedin-
gungen für Mehrleistungen bei einem Invaliditätsgrad ab 90 %, die Besondere Bedingungen zur Unfallversicherung (Top) für 
die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V., Besondere Bedingung für die Bemessung des Invaliditätsgrades für die 
Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. sowie die nachfolgenden unter Teil B aufgeführten Bedingungen. 
 

I. Versicherungsumfang 

1. für öffentliche Veranstaltungen und Altmaterialsammlungen 

1.1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Umfang des Vertrages nur auf die Unfälle, von denen die  

a. bei der Veranstaltung einschließlich Bewirtschaftung 

b. bei der Altmaterialsammlung  

eingesetzten Helfer betroffen werden. 

1.2. Mitversichert sind Unfälle bei den in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Vor- und Nacharbeiten. 

2. für Konzertreisen/Freizeiten 

2.1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Umfang des Vertrages während der Dauer der Konzertreise/Freizeit auf alle Unfälle 
der Teilnehmer und Betreuer (24-Stunden-Deckung). 

2.2. Mitversichert sind Unfälle bei den in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Vor- und Nacharbeiten.  

II. Versicherungssummen 

1 Für die Helfer bei öffentlichen Veranstaltungen sowie für die Teilnehmer und Betreuer bei Konzertreisen/Freizeiten mit mehr als 
dreitägiger Dauer gelten die im Versicherungsschein genannten Versicherungssummen. 

 


